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50 3Uuftrirte fdjœeijerifdjê

21 r t. 5. Sie 2lrt. 2, leßter ©at}, 4 uitb 19 beS

SunbeSgefeßeS Dont 24. Sllärj 1877 betreffenb bie 2lrbeit
in ben Gabrilen finb auf bie in 2lrt. 2 biefe-S ©efeßeS
erWäßnten gnßaber Dott ©ewerben, be3ießungSWetfe Unter»
neunter Don Arbeiten gleichfalls auwenbbar.

21 r t. 6. Sie Äantone haben auf beut ©efeßgebuugS»
ober SerorbttungSwege bafür 3U Jorgen, baß : 1) beu be»

bürftigen ißerfonen, welche nach ©aßgabe beS gegettWär»
tigeit ©efeßeS ober ber ^afthflichtgefehe »out 1. guli 1875
unb 25. gmti 1881 $lage ergeben, auf ißr Sertangen,
Wenn bie lîlage nad) borläufiger S^üfung beS galles fich
nießt jum SorauS als unbegriinbet ßerauSftellt, bie ©oßl=
that beS unentgeltlichen 9îed)tSbeiftanbeS gewährt unb
Kautionen, ©jßertenfoften, ©ericßtSgebüßren unb ©tentßel»
tajen ertaffen werben; 2) ©treitigfeiten biefer 21rt burd)
einen mögließft rafcßen iptofleßweg erlebigt werben föitnen.

21 rt. 7. gn ^afthfüd)tfällen, welche an beu ©ttt»

fd;eib beS SuitbeSgericßtS gelangen, ift ber Ätäger, wenn
er beni ©ericßte als bebiirftig erfcßeint unb bie Älage ttad)
oortäufiger Prüfung beS gatleS fid) nicht ,311111 SorauS
als unbegriinbet ßerauSftellt, bon ©riegung ber ©erkßtS»
gebühren uitb jeber in 21rt. 26 beS SunbeSgefeßeS boitt
6./13. guli 1855 borgefeheuen ©kßerheitSleiftuttg ,}u eut»

binben. gn folgen gälten finb gugleich bie gemäß 21rt. 24
beSfelben ©efeßeS bem Ätäger Obliegenheit $ofteuDorfd)üffe,
fowie allfällige geugen» unb ftat^leigebüßreu jeber 2lrt
aus ber @erid)tStaffe 3U beftreiten.

21 rt. 8. Sie gnßaber bon ©ewerben, begießuugS»
weife bie Unternehmer bon 2lrbeiten, auf wetcße fid) baS

gegenwärtige unb baS ©efeß bom 25. gurtt 1881 bezieht,
haben ein Se^ekßniß ber bei ihrem ©efcßäftSbetrieb bor»

gefomittenen erheblichen Unfälle uad) einem bom SunbeS»

rathe auf3uftellenben gormulare 31t führen, auS Welchem

außer beut Sage beS Unfalles unb beffeit 2luSgang 311

entnehmen ift: 1) wann bie Dorgefcßriebene 2tngeige bei

ber 3uftänbigeit Seß'orbe gemacht, 2) weld;e ©utfcßäbigungen
uad) Maßgabe boit 2lrt. 6 beS ©efeßeS bom 25. guni
1881 ausgerichtet worben, uttb 4) auS Welcher Quelle biefe

gefloffeu finb. Siefe 2lngaben finb fßäteftenS 3 SJionate

bor 2lblauf ber SerjäßrungSfrift (21rt. 12 unb 14 beS

SunbeSgefeßeS bom 25. guni 1881) ber faittonalen Se»

h'orbe ein^ufenben 1111b bon biefer auch bem gabrifinfpeftor
beS betreffenben ÄreifeS mitgutheilen. guWiberßanbiungen

gegen bie Seftintntuugen biefeS 2lrtifelS finb mit einer

Suße bon 5 bis 100 gr. unb int ©ieberßoluttgSfalle bis
200 gr. 3U belegen, Weld)e nach SJtaßgabe ber fantonalen
©efeße ausgebrochen Wirb unb bem betreffenben Äanton

3iijällt. Ser SetriebSuntemeßmer ift im galle ber Unter»

laffung ber äUittßeiluitg jur uad)trägließen Sli^etge an}u=
halten. Sei ber Derfßäteten 2ltt3eige läuft bie SerjäßrungS»
frift erft 4 DJtonate nad) ©ingang ber 2tngeige ab.

2trt. 9. ©entt bie eibgettöffifeßen ober tautoiialen
2lufficßtSorgane in ©rfaßrung bringen, baß ber 001t einem

Unfall ober einer Uranfßeit, Wofür Haftpflicht befteßt, be»

©offene 2lrbeiter ober 2lugeftellte ober beffen StecßtSnacß»

folger eine im ©iitne beS gegenwärtigen ober beS ©efeßeS
oorn 25. guni 1881 ißm guftehenbe billige ©ntfcßäbigung
auf außergerichtlichem ©ege nicht erhalten bat, fo haben
fie fofort ber $antonSregterung Serid)t 3U erftatten. Siefe
wirb eine Uitterfuchung anorbiten unb üont Sefultat ben

gntereffenten SDtittheilung machen. Serträge, beneit 31t

golge einem ©efd)äbigtett ober beffen 9tecßtSnad)folger eine

offenbar unzulängliche ©ntfcßäbigung 3ulommt ober 3uge»
fommen ift, finb anfechtbar.

21 rt. 10. Sie Seftimmungen beS 2lrt. 14 beS ©e=

feßeS über bie Haftpflicht bom 25. gmti 1881 finb analog
auf biejenigeit gälte anWettbbar, in Weld)eit greifet ent»

hanbtr>erfer*<3eituna.

fteßen, ob eine Unternehmung unter bie Sorfcßriften beS

gegenwärtigen ©efeßeS falle.
21 rt. 11. Sie ÄantonSregieruugeit fittb beauftragt,

für bie Solf3iehuttg ber gegenwärtigen Sorfcßriften beforgt
3U fein. Ser SuubeSrath übt bie Äontrole über biefe

Solhiehuttg auS.
21 rt. 12. DteferenbumSborbehalt.

Das £?an6tperf unb bas £efyrlmç3s=
tpefen-

Sticht iubem man ©chäben unb ©ebreeßett einer gn»
ftitution mit betu ÜRantel ber Serfcßwiegenßeit möglicßft
Derßülft, fonbern iubem man bie ÄrebSftellen fcßonuitgS»
loS bloSlegt unb mit feßarfem SDteffer bis 3um gefunben
gteifd) wegfd)neibet, ßeilt man bie Patienten. ©an3 fo
berßätt eS firf) mit unferm paubwerfSftanb. greilicß mag
bem fabrifntäßigen Setrieb fo Dieter paitbwerfe ein großer
Speit ber ©cßulb am Stiebergang beS panbgewerbeS auf's
Äerbßol3 gefeßrieben werben. 2t(lein bie abfolute ©ewerbe»

freißeit trägt gewiß noch ^ ß'bßere ©cßuib. 9Jtan mag
mit 9îed)t bie 30pfige SJtouoßolifirung ber 2lrbeit bur^
baS mittelalterliche guuftwefeit Derurtßeilen. dagegen
fann man bemfetben baS 2ob nießt Dorentßalten, baß eS

burd) ftrengfte Ueberwad)ung beS SeßrlittgSWefenS ein

©efentlid)eS 3ur @d)affung tücßtiger panbwerfer unb ge=

feßiefter felbftänbiger 2lrbeit beitrug. 9Jtan ßat in ber
rabifalen 2lufräumung mit beu alten guftönbett in Der»

feßiebenett ©aeßeu baS Sîinb mit bem Sabe auSgefcßüttet
unb fo namentlich auch auf biefem ©ebiete. 2)aS leßrt
unS bie ©rfaßrung unb baS Seifpiel beSjenigen SanbeS,
Wo man eben baS ©ute beS feßon Sefteßenben Derftänbig
mit ben Dernünftigen Steuerungen Dereinigte, gn ©nglanb
Würbe Woßt in ben 30er gaßren bie ©ewerbefreißeit ein»

geführt, aber man ßob beSWegett nießt alle organifatorifeßen
Saube innerhalb beS panbWerfeS auf. gn freiwilligen
©itbeu ober gitnungeit blieben bie SDteifter organifirt unb
baS SeßrlingSWefett blieb ber gleichen ftrengen Seaufficß»

tigung unterworfen, wie früßer. QeSßalb gilt ßeute ber

englifeße panbWert'er als ber befte ber gan3en ©elt, troß»
bent er am Wenigften ©tßule genoffen ßat. ©ir Wollen
ber ©cßule unb bem ©ertße einer tücßtigen ©cßulbilbuttg
gar nid)t naße treten. 2lber eS barf boeß betont werben,
baß tüchtige panbwerfer nießt auS ber ©cßulbattf, fonbern
bloS auS ber ©erfftatt ßerDorgeßen.

Sie ©erfftätte War Don jeßer bie „ßoße ©cßule" beS

©efelten wie beS SîeifterS unb fie muß eS aueß in gu=
fünft Wieber werben, wenn man 3m pebung beS pattb»
werferftanbeS biepebel am richtigen Drte an3ufeßen ©illenS
ift. greilicß muß bann ber heutigen ©illfur fo Dieler
Éteifter grünblich ein ©nbe gemaeßt werben; benn ßeute
nimmt ein fogenaitnter 9Jteifter Seßrlinge auf, fo Diel er
Will; leßrt fie (ober leßrt fie aueß nießt), was er will;
ßält fie, fo lange er Will; braueßt fie, W03U er will; be»

ßanbelt fie, Wie er Witt.
Sie Seßrlinge Werben oft bloS auS ©jiftenzrüdfießten,

itt Dielen gälten bloS als biltigfte 2lrbeitSf raft be»

trautet unb ausgebeutet unb fo 31t einer gewiffen 2tr»

beitSleiftung eingebrillt, oßtte baß fie Don ben anbern

gWeigett ißreS SerttfeS einen poeßfeßein befoittinen.

©0 ber Seßrjunge baS „Sltäbcßen für 2llleS" maeßen

muß, ba Wirb bie 2luSbeututtg in unDerantWortlicßer ©eife
auf bie ©ßiße getrieben, ©ir fennett aber aud) fpefula»
tioe SDÎeifter, bie auS bem SeßrlingSwefen eine ©elbfrage
maeßen nach beut ©ruitbfaß: „Äur3e Seß^eit, ßoßeS

Seßrgelb". Um baS können beS jur Silbung 2lnge=
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Art. 5. Die Art. 2, letzter Satz, 4 mid 19 des

Bundesgesetzes vom 23. März 1877 betreffend die Arbeit
in den Fabriken sind auf die in Art. 2 dieses Gesetzes

erwähnten Inhaber von Gewerben, beziehungsweffe Unter-
nehmer von Arbeiten gleichfalls anwendbar.

Art. 6. Die Kantone haben auf dem Gesetzgebungs-
oder Verordnungswege dafür zu sorgen, daß: 1) den be-

dürftigen Personen, welche nach Maßgabe des gegenwär-
tigen Gesetzes oder der Haftpflichtgesetze vom 1. Juli 1875
und 25. Juni 1881 Klage erheben, auf ihr Verlangen,
wenn die Klage nach vorläufiger Prüfung des Falles sich

nicht zum Voraus als unbegründet herausstellt, die Wohl-
that des unentgeltlichen Rechtsbeistandes gewährt und
Kautionen, Expertenkosten, Gerichtsgebühren nnd Stempel-
taxen erlassen werden; 2) Streitigkeiten dieser Art durch
einen möglichst raschen Prozeßweg erledigt werden können.

Art. 7. In Haftpflichtfällen, welche an den Ent-
scheid des Bundesgerichts gelange», ist der Kläger, wenn
er dein Gerichte als bedürftig erscheint und die Klage nach

vorläufiger Prüfung des Falles sich nicht zum Voraus
als unbegründet herausstellt, von Erlegung der Gerichts-
gebühren und jeder in Art. 26 des Bundesgesetzes vom
6./13. Juli 1855 vorgesehenen Sicherheitsleistung zu ent-
binden. In solchen Fällen sind zugleich die gemäß Art. 23
desselben Gesetzes dem Kläger obliegenden Kosteuvorschüsse,
sowie allfällige Zeugen- und Kanzleigebühreu jeder Art
aus der Gerichtskasse zu bestreiten.

Art. 8. Die Inhaber von Gewerben, beziehungs-
weise die Unternehmer von Arbeiten, auf welche sich das
gegenwärtige und das Gesetz vom 25. Juni 1881 bezieht,
haben ein Verzeichniß der bei ihrem Geschäftsbetrieb vor-
gekommenen erheblichen Unfälle nach einem vom Bundes-
rathe aufzustellenden Formulare zu führen, aus welchem
außer dem Tage des Unfalles und dessen Ausgang zu
entnehmen ist: 1) wann die vorgeschriebene Anzeige bei
der zuständigen Behörde gemacht, 2) welche Entschädigungen
nach Maßgabe von Art. 6 des Gesetzes vom 25. Juni
1881 ausgerichtet worden, und 3) aus welcher Quelle diese

geflossen sind. Diese Angaben sind spätestens 3 Monate
vor Ablauf der Verjährungsfrist (Art. 12 und 13 des

Bundesgesetzes vom 25. Juni 1881) der kantonalen Be-
hörde einzusenden und von dieser auch dem Fabrikinspektor
des betreffenden Kreises mitzutheilen. Zuwiderhandlungen
gegen die Bestimmungen dieses Artikels sind mit einer
Buße von 5 bis 109 Fr. und im Wiederholungsfalle bis
200 Fr. zu belegen, welche nach Maßgabe der kantonalen
Gesetze ausgesprochen wird und dem betreffenden Kanton
zufällt. Der Betriebsunternehmer ist im Falle der Unter-
lassung der Mittheilung zur nachträglichen Anzeige anzu-
halten. Bei der verspäteten Anzeige läuft die Verjährungs-
frist erst 3 Monate nach Eingang der Anzeige ab.

Art. 9. Wenn die eidgenössischen oder kantonalen

Aufsichtsorgane in Erfahrung bringen, daß der von einem

Unfall oder einer Krankheit, wofür Haftpflicht besteht, be-

trosiene Arbeiter oder Angestellte oder dessen Rechtsnach-
folger eine im Sinne des gegenwärtigen oder des Gesetzes

vom 25. Juni 1881 ihm zustehende billige Entschädigung
auf außergerichtlichem Wege nicht erhalten hat, so haben
sie sofort der Kantonsregierung Bericht zu erstatten. Diese
wird eine Untersuchung anordnen und vom Resultat den

Interessenten Mittheilung machen. Verträge, denen zu
Folge einem Geschädigten oder dessen Rechtsnachfolger eine

offenbar unzulängliche Entschädigung zukommt oder zuge-
kommen ist, sind anfechtbar.

Art. 10. Die Bestimmungen des Art. 14 des Ge-
setzes über die Haftpflicht vom 25. Juni 1881 sind analog
auf diejenigen Fälle anwendbar, in welchen Zweifel ent-

Handwerker-Aeituno.

stehen, ob eine Unternehmung unter die Vorschriften des

gegenwärtigen Gesetzes falle.
Art. 11. Die Kantonsregierungen sind beauftragt,

für die Vollziehung der gegenwärtigen Vorschriften besorgt
zu sein. Der Bundesrath übt die Kontrole über diese

Vollziehung aus.
Art. 12. Referendnmsvorbehalt.

Das Handwerk und das Lehrlings-
wesen-

Nicht indem man Schäden und Gebrechen einer In-
ftitulion mit dem Mantel der Verschwiegenheit möglichst
verhüllt, sondern indem man die Krebsstellen schvnungs-
los bloslegt und mit scharfem Messer bis zum gesunden

Fleisch wegschneidet, heilt man die Patienten. Ganz so

verhält es sich mit unserm Handwerksstand. Freilich mag
dem fabrikmäßigen Betrieb so vieler Handwerke ein großer
Theil der Schuld am Niedergang des Handgewerbes aus's
Kerbholz geschrieben werden. Allein die absolute Gewerbe-

freiheit trägt gewiß noch die höhere Schuld. Man mag
mit Recht die zopfige Monopolisirung der Arbeit durch
das mittelalterliche Zunftwesen verurtheilen. Dagegen
kann man demselben das Lob nicht vorenthalten, daß es

durch strengste Ueberwachung des Lehrlingswesens ein

Wesentliches zur Schaffung tüchtiger Handwerker und ge-
schickter selbständiger Arbeit beitrug. Alan hat in der
radikalen Aufräumung mit den alten Zuständen in ver-
schiedenen Sachen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet
und so namentlich auch auf diesem Gebiete. Das lehrt
uns die Erfahrung und das Beispiel desjenigen Landes,
wo man eben das Gute des schon Bestehenden verständig
mit den vernünftigen Neuerungen vereinigte. In England
wurde Wohl in den 30er Jahren die Gewerbefreiheit ein-

geführt, aber man hob deswegen nicht alle organisatorischen
Bande innerhalb des Handwerkes auf. In freiwilligen
Gilden oder Innungen blieben die Meister organisirt und
das Lehrlingswesen blieb der gleichen strengen Beauffich-
tigung unterworfen, wie früher. Deshalb gilt heute der ì

englische Handwerker als der beste der ganzen Welt, trotz-
dem er am wenigsten Schule genossen hat. Wir wollen
der Schule und dem Werthe einer tüchtigen Schulbildung
gar nicht nahe treten. Aber es darf doch betont werden,
daß tüchtige Handwerker nicht aus der Schulbank, sondern
blos aus der Werkstatt hervorgehen.

Die Werkstätte war von jeher die „hohe Schule" des

Gesellen wie des Meisters und sie muß es auch in Zu-
kunft wieder werden, wenn man zur Hebung des Hand-
Werkerstandes die Hebel am richtigen Orte anzusetzen Willens
ist. Freilich muß dann der heutigen Willkür so vieler
Meister gründlich ein Ende gemacht werden; denn heute
nimmt ein sogenannter Meister Lehrlinge auf, so viel er
will; lehrt sie (oder lehrt sie auch nicht), was er will;
hält sie, so lange er will; braucht sie, wozu er will; be-

handelt sie, wie er will.
Die Lehrlinge werden oft blos aus Existenzrücksichten,

in vielen Fällen blos als billigste Arbeitskraft be-

trachtet und ausgebeutet und so zu einer gewissen Ar-
beitsleistung eingedrillt, ohne daß sie von den andern

Zweigen ihres Berufes einen Hochschein bekommen.

Wo der Lehrjunge das „Mädchen für Alles" machen

muß, da wird die Ausbeutung in unverantwortlicher Weise
auf die Spitze getrieben. Wir kennen aber auch spekula-
tive Meister, die aus dem Lehrlingswesen eine Geldfrage ^

machen nach dem Grundsatz: „Kurze Lehrzeit, hohes
Lehrgeld". Um das Können des zur Bildung Ange-



3Uuftrirte fditpe^erifcfte £)anbwerfer»,5eitung

nommenen befümmern fiep folctje Sßringipale nicpt mepr,
fo balb fie bag öet>rgelb eingefadt paben. So „Seifter"
ein ©efcpäft betreiben, bag fie felbft nie gelernt paben,
voie fantt bort ein Seating ettoag fRecpteg lernen? Unb

muff unter folgen SeprDerpältniffen bie 3apl foldjer
„Seifter" nicpt ftetg zunepmen, bie it>r ©efcpäft nicpt Der»

fiepen?
$n Slnbetracpt biefer Ukrpältniffe ift eg fefjr zu be»

gruben, baff ber f'antonaïe ©eWerbeDerein burcp bag Sittel
ber Seprlinggprüfungen bem Hebel entgegenjufteuern be»

müpt ift, fo Diel an ipnt liegt. Unb trenn er aucp in
bie äufjern iBejirte pinauggept, too auf betn Sanbe bag
93ert}ältnifs für eine fpeilung nocp nid;t flar burdtgebrocpen

Zu fein fcpeint, fo ift fein 93orgepen bop^elt anerfenneng»

loertt).

Sir fragen aber: ©enügt ein Sßerfucp, bem öe£>r=

lingguutoefen auf bem Sege ber ^reitrilligfeit zu fteuern?
Ober pat nid)t etwa bie tjeillofe ißerlotterung gar ju tiefe

Surjeln gefafgt, fo baff Regelung auf gefetjlidjem Sege
allein pm rorgeftedten 3iKe fiitjren bann Sir glauben
enifdjieben bag ledere. ®e^tregen brauet ber Staat nod)

lange nid;t ben ißolipibüttel in jebe Serfftatt p fenben.

Sir nehmen an, baff ber SSolIpg einer ftaatlicpen 93er»

orbnurtg über bag SeprlinggWefen in bie fpanb tüchtiger
Seifter, eineg JMlegiumg Don „©eWerfälteften" gelegt

werben fonnte. $)iefe eibgenöffifche 93erorbnung hätte
folgenbe fünfte zu normiren: „$auer ber Seprzeit, Sauer
ber Sbrbeitgpit, SSerbot ber nictjt zum fpanbwerf gepörenben
Slrbeit, ERormirung ber in jebem ^anbWerf erforberlid^en
Seprgegenftänbe; §eftfepung ber Sßflidjten bcg Seprlingg,
3apl ber Seprlinge in einem ©efdwfte, ©rforberniffe beim
Seifter für Bewilligung pm galten Don Seprlingen, obli»
gatorifche Seprlinggprüfung mit ©rtpeilung eineg Sehr»
briefeg."

San wirb Dielleicht biefe 93orfcpriften alg allzuweit»
gehenb unb tinbemofratifch betrachten. Ser aber fiep ruhig
fRecpenfcpaft über bie DorWürfige forage gibt, muff fid)
geftehen, bah auf <^m Sege ber f^reiwilligfeit fich ja faft
gar nicptg augricpten läfjt. Sie Hein ift bie ißropntphl
ber Seifter, bie ihre Seprf'naben ben freiwilligen Sehr»
linggprüfungen unterftellen. Unb Wie gering ift bie ßapl
ber geprüften Sehrlinge gegenüber ben ungezählten |>eer=
fcpaaren ungeprüfter ©efellen? ©o balb fich bie Seifter
p freiwilligen ©ilben bepufg 93erbefferung beg Sehrlingg»
Wefeng zufammentpun würben, fonnte bag ©infdjretten beg
©taateg füglich entbehrt Werben. Slber fcpon $apre lang
madjt man ftatiftifd)e (Erhebungen tc. über bie Sage beg

fpanbWerfg, Will aber bie fpanb nicht energifcp ba an'g
Uebel legen, Wo eg WirKid) fipt, in ber Serfftatt.

(Sonfibentia.)

Heue f^bearbeitungsmafdjinen unö Apparate
Don (L S. ©ntmericp, ERadjfolger in Scipzig-lReubnip.

1. (»Jcl)rung§fd)uctbc=tWîafd)iiK\
Siefe Safchinc bient bazu, bie rec^twinf'ligen ©eprungen, an iRapmen, Söbetleiften, Spür»

befleibuitgen je. mit einem ©d)nitt, in unnachahmlicher ©ertauigfeit unb ©auberfeit anzufcpneiben.
93ei fcpwäcperen IRapmen unb Seiften fann man mit einem Srud beibe ©eprungen zugleich,

bei breiten unb ftarfen fRapmen ba»

gegen nur eine ©eprung auf einmal
fcpneiben unb muh begpalb letzteren

galleg bag eine Seffer abgenommen
werben.

Sie Safcpine ift namentlich noch

Zur Saffenfabrifation Keiner, bittiger Spiegel»
unb 93ilberrapmen fepr geeignet, ba biefelbe fepr
leicpt unb rafh arbeitet, ein fRadiftoffen ober

Racppaffen ber auf biefer Safcpine gefcpuittenen
fRapmen :c. aber abfolut auggefdRoffen ift.

Sie Safcpine ift überall leid)t ju befeftigen
unb ebenfo leicht trangportabel, bie Seffer finb
150 mm breit, ber ,j?ub berfelbcn beträgt an ber
hinteren ©pipe 140 mm, an ber Dor»
beren ©pipe 50 mm.

ißreig ber Safcpine 130 Sard.
2. (ttepruuggnmtfd.

Siefe Sinfel folten ben Rügen ber

©eprungg Safcpinen bebeutenb er»

pöpen, inbem fie eg ermöglichen, bie

auf biefen Safcpinen genau zuge»
fhnittenen iRapmen auep ebenfo genau
unb mit größter ©cpnelligfeit z"=
fammen zu fügen. Sie Speile eineg fRapmeng werben
aneinanber gelegt, an jeber Dorpanbenen ©de mit einem

©eprunggwinfel zufammengeKemmt, fo bah bie ©eprung
genau pafft unb bann erft genagelt.

©g îann alfo bei 2lnWenbung biefer Sinfel nie üor»

fommen, bah ein tRapmen, wäprenb er genagelt wirb, fiep

Derfcpiebt unb in $olge beffen wieber augeinanber ge»

nommen werben muh, foubern bie tRapmen fönnen mit
gröhter ©enauigfeit unb KKürateffe pergeftellt Werben.

©epv ungêfdjncibe maidpine.

®ag îluffepen unb Kbnepmen ber Sinfel gefepiept fepr
leicpt nnb fcpmS ba biefelben Dermittelft ©pzenterbrudeg
gefd)loffen unb geöffnet werben.

3u bem ©ebrauep für einen Sann nimmt man ge»

wöpnlid) Dier ©tiid unb f'often biefe Siniet pro ©tüd
1 Sf. 20 EfSfg.

3. «Neu werbffferte ©chrMiigéfâgc.
5)iefe Safdliue ift für 93 er go Iber, Sifd;ler,

fRapmenf abrifanten, ©lafer tc. ein fepr praftifcpieê

Zllustrirte schweizerische Handwerker-Zeitung

nommenen bekümmern sich solche Prinzipale nicht mehr,
so bald sie das Lehrgeld eingesackt haben. Wo „Meister"
ein Geschäft betreiben, das sie selbst nie gelernt haben,
wie kann dort ein Lehrling etwas Rechtes lernen? Und

muß unter solchen Lehrverhältnissen die Zahl solcher

„Meister" nicht stets zunehmen, die ihr Geschäft nicht ver-
stehen?

In Anbetracht dieser Verhältnisse ist es sehr zu be-

grüßen, daß der kantonale Gewerbeverein durch das Mittel
der Lehrlingsprüfungen dem Uebel entgegenzusteuern be-

müht ist, so viel an ihm liegt. Und wenn er auch in
die äußern Bezirke hinausgeht, wo auf dem Lande das
Verhältniß für eine Heilung noch nicht klar durchgebrochen

zu sein scheint, so ist sein Vorgehen doppelt anerkennens-

werth.
Wir fragen aber: Genügt ein Versuch, dem Lehr-

lingsunwesen auf dem Wege der Freiwilligkeit zu steuern?
Oder hat nicht etwa die heillose Verlotterung gar zu tiefe

Wurzeln gefaßt, so daß Regelung auf gesetzlichem Wege
allein zum vorgesteckten Ziele führen kann? Wir glauben
entschieden das letztere. Deßwegen braucht der Staat noch

lange nicht den Polizeibüttel in jede Werkstatt zu senden.

Wir nehmen an, daß der Vollzug einer staatlichen Ver-
ordnung über das Lehrlingswesen in die Hand tüchtiger
Meister, eines Kollegiums von „Gewerkältesten" gelegt

werden könnte. Diese eidgenössische Verordnung hätte
folgende Punkte zu normiren: „Dauer der Lehrzeit, Dauer
der Arbeitszeit, Verbot der nicht zum Handwerk gehörenden
Arbeit, Normirung der in jedem Handwerk erforderlichen
Lehrgegenstände; Festsetzung der Pflichten des Lehrlings,
Zahl der Lehrlinge in einem Geschäfte, Erfordernisse beim
Meister für Bewilligung zum Halten von Lehrlingen, obli-
gatorische Lehrlingsprüfung mit Ertheilung eines Lehr-
briefes."

Man wird vielleicht diese Vorschriften als allzuweit-
gehend und undemokratisch betrachten. Wer aber sich ruhig
Rechenschaft über die vorwürfige Frage gibt, muß sich

gestehen, daß auf dem Wege der Freiwilligkeit sich ja fast
gar nichts ausrichten läßt. Wie klein ist die Prozentzahl
der Meister, die ihre Lehrknaben den freiwilligen Lehr-
lingsprüfungen unterstellen. Und wie gering ist die Zahl
der geprüften Lehrlinge gegenüber den ungezählten Heer-
schaaren ungeprüfter Gesellen? So bald sich die Meister
zu freiwilligen Gilden behufs Verbesserung des Lehrlings-
Wesens zusammenthun würden, könnte das Einschreiten des
Staates füglich entbehrt werden. Aber schon Jahre lang
macht man statistische Erhebungen w. über die Lage des
Handwerks, will aber die Hand nicht energisch da an's
Uebel legen, wo es wirklich sitzt, in der Werkstatt.

(Confidentia.)

Neue Holzbearbeitungsmaschinen und -Apparate
von C. W. Emmerich, Nachfolger in Lcipzig-Reudnitz.

I. Gehrungsschneid e-Maschiue.
Diese Maschine dient dazu, die rechtwinkligen Gehrungen, an Rahmen, Möbelleisten, Thür-

bekleidungen :c. mit einem Schnitt, in unnachahmlicher Genauigkeit und Sauberkeit anzuschneiden.
Bei schwächeren Rahmen und Leisten kann man mit einem Druck beide Gehrungen zugleich,

bei breiten und starken Rahmen da-

gegen nur eine Gehrung auf einmal
schneiden und muß deshalb letzteren

Falles das eine Messer abgenommen
werden.

Die Maschine ist namentlich noch

zur Massenfabrikation kleiner, billiger Spiegel-
und Bilderrahmen sehr geeignet, da dieselbe sehr

leicht und rasch arbeitet, ein Nachstoßen oder

Nachpaffen der auf dieser Maschine geschnittenen

Rahmen:c. aber absolut ausgeschlossen ist.

Die Maschine ist überall leicht zu befestigen
und ebenso leicht transportabel, die Messer sind
150 mm breit, der Hub derselben beträgt an der
Hinteren Spitze 140 mm, an der vor-
deren Spitze 50 mm.

Preis der Maschine 130 Mark.
2. Gehrungswinkel.

Diese Winkel sollen den Nutzen der

Gehrungs-Maschinen bedeutend er-
höhen, indem sie es ermöglichen, die

auf diesen Maschinen genau zuge-
schnittenen Rahmen auch ebenso genau
und mit größter Schnelligkeit zu-
sammen zu fügen. Die Theile eines Rahmens werden
aneinander gelegt, an jeder vorhandenen Ecke mit einem

Gehrungswinkel zusammengeklemmt, so daß die Gehrung

genau paßt und dann erst genagelt.
Es kann also bei Anwendung dieser Winkel nie vor-

kommen, daß ein Rahmen, während er genagelt wird, sich

verschiebt und in Folge dessen wieder auseinander ge-

nommen werden muß, sondern die Rahmen können mit
größter Genauigkeit und Akkuratesse hergestellt werden.

Gchrungsschncide Maschine,

Das Aufsetzen und Abnehmen der Winkel geschieht sehr

leicht und schnell, da dieselben vermittelst Exzenterdruckes
geschlossen und geöffnet werden.

Zu dem Gebrauch für einen Mann nimmt man ge-

wöhnlich vier Stück und kosten diese Winkel pro Stück
1 Mk. 20 Pfg.

Z. Neu verbesserte Gehrungssäge.
Diese Maschine ist für Vergolder, Tischler,

Rahmenfabrikanten, Glaser w. ein sehr praktisches


	Das Handwerk und das Lehrlingswesen

